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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte in einer Motion Parallelität zwischen den
Verjährungsregeln der Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben herzustellen. Bisher waren bei der Verrechnungssteuer und bei den
Stempelabgaben die Festsetzungsverjährung – also die Frist für die steuerpflichtige
Person, die Selbstveranlagung zu ändern, und diejenige für die Behörden, eine
Steuerforderung festzusetzen – und die Bezugsverjährung – also die Frist für die
Eintreibung der Steuern – rechtlich nicht getrennt aufgeführt worden. Zudem gab es
keine absolute Verjährung, also keine Verjährungsfrist, die nicht unterbrochen werden
konnte und die nicht stillstand. Dadurch konnten Steuerforderungen durch
Verjährungsunterbrechungen „ewig“ aufrechterhalten werden. Aeschi schlug daher vor,
in Übereinstimmung mit dem Mehrwertsteuergesetz bei der Verrechnungssteuer und
bei den Stempelabgaben zwischen Festsetzungs- und Bezugsverjährung zu
unterscheiden und jeweils eine relative Verjährungsfrist – eine Frist, in der allfällige
Anträge auf Festsetzung oder Korrektur der Steuerforderungen eingereicht werden
müssen – von fünf Jahren sowie eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren
einzuführen. Ebenfalls dem Mehrwertsteuergesetz entsprechend sollten die
Unterbrechungsgründe der Verjährung bei der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben abschliessend aufgezählt werden. Dies sei nötig, da bei diesen
„Selbstdeklarationssteuern“ ein erhöhtes Bedürfnis nach Rechtssicherheit bestehe,
erklärte der Motionär. Zudem würden damit die Verfahren beschleunigt. Es gebe
überdies keinen Grund, wieso diesbezüglich zwischen den drei
Selbstdeklarationssteuern Unterschiede bestehen sollten. 
Der Bundesrat entgegnete, dass eine solche Änderung den Zweck der
Verrechnungssteuer – die Sicherung der direkten Steuern – unterlaufen würde, weil
dadurch ihre Verjährungsfrist kürzer wäre als diejenige der Kantons- und
Bundessteuern, bei denen die absolute Verjährungsfrist 15 Jahre beträgt. Bei der
Stempelabgabe sei eine Neuregelung aufgrund der geringen Anzahl Betroffener sowie
der automatisierten und unproblematischen Abwicklung nicht notwendig. Zudem könne
es zu vermehrtem Eintritt der Verjährung von Steuerforderungen und zu einer
Verunmöglichung von rechtskonformer Besteuerung kommen. So könnten bei
Verrechnungssteuer und Stempelabgaben bereits jetzt vermehrt Handlungen mit dem
Ziel, die Justizverfahren in die Länge zu ziehen, beobachtet werden, was durch eine
entsprechende Änderung noch verstärkt werden könnte. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion, wobei
Finanzminister Maurer zusätzlich zu den bereits schriftlich vom Bundesrat dargelegten
Argumenten darauf hinwies, dass auch der Zeitpunkt im Hinblick auf die laufende
Revision des Verrechnungssteuergesetzes und die Diskussion über die Abschaffung der
Stempelsteuer nicht sinnvoll sei. Falls gewünscht, wäre ein solcher Vorschlag „im
Zusammenhang mit einer möglichen Vorlage zur Stempel- und Verrechnungssteuer“ zu
diskutieren. Knapp nahm die grosse Kammer den Vorstoss dennoch mit 101 zu 92
Stimmen an. Die SVP- und FDP-Fraktionen stimmten der Motion geschlossen, die BDP-
Fraktion teilweise zu. 1

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Zwischen der Ständeratsdebatte zum AHV-Steuer-Deal, wie die Steuervorlage 17 trotz
neuem Namen (STAF) hauptsächlich genannt wurde, und deren Behandlung im
Nationalrat geriet die Vorlage von verschiedenen Seiten weiter unter Druck. 
Kritisch zeigten sich zum Beispiel die Städte, denen durch die Änderungen der WAK-SR
am bundesrätlichen Vorschlag Mindereinnahmen drohten: CHF 315 Mio. sollen ihnen
durch den Verzicht auf eine Erhöhung der minimalen Dividendenbesteuerung, wie sie
der Vorschlag des Bundesrates noch beinhaltet hatte, verloren gehen. Dies müsse mit
Bundeskompensationen ausgeglichen werden, zudem solle die Gemeindeklausel
strenger formuliert werden, schlugen verschiedene Städtevertreterinnen und -vertreter
vor. 
Auch Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) zeigte sich als Vertreter des Gewerbeverbands
gegenüber dem AHV-Steuer-Deal kritisch. Er schlug vor, die zusätzlichen Gelder für die
AHV nicht durch Lohnerhöhungen, sondern durch eine Mehrwertsteuererhöhung um
0.3 Prozent zu erzielen. Dies sei gerechter, weil so auch Pensionierte ihren Beitrag an
die Gesundung der AHV leisten müssten und die Kosten dafür nicht ausschliesslich von

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Arbeitstätigen und Unternehmen getragen würden. Dieser Vorschlag stiess jedoch auf
vielseitige Kritik: Einerseits sah SP-Vizepräsident Beat Jans (sp, BS) darin eine
Gefährdung des fragilen Kompromisses, den die WAK-SR ausgehandelt hatte.
Andererseits betonte CVP-Nationalrat Markus Ritter (cvp, SG), dass die von der
Unternehmenssteuerreform stark profitierenden Unternehmen zumindest die Hälfte
der Kosten der AHV-Zusatzfinanzierung übernehmen sollten. In der FK-NR fand Biglers
Vorschlag jedoch Anklang; in ihrem Mitbericht von Ende Juni 2018 an die WAK-NR zog
die Finanzkommission mit 13 zu 9 Stimmen (2 Enthaltungen) eine Gegenfinanzierung
des AHV-Zuschusses über eine Mehrwertsteuererhöhung einer Erhöhung der
Lohnprozente vor. 
Einen weiteren Vorschlag für die Finanzierung des AHV-Zuschusses präsentierte die
SGK-NR in ihrem Mitbericht anfangs Juli: Äusserst knapp, mit 13 zu 12 Stimmen, schlug
sie vor, neben der Zusatzfinanzierung durch das vollständige Demographieprozent –
dem seit 1999 zusätzlich erhobenen Mehrwertsteuerprozent – auch auf Leistungsseite
zu handeln: In vier Schritten sollte das Rentenalter der Frauen ab 2020 auf 65 Jahre
angehoben werden. Der Bundesbeitrag an die AHV sollte anfänglich auf 21.5 Prozent
erhöht, anschliessend bis 2030 auf 20.5 Prozent reduziert werden. Die zusätzlichen
Gelder für die AHV würden durch die Bundeskasse – geäufnet durch die dynamischen
Effekte der Steuervorlage – gesprochen. 
Am heftigsten kritisierten Exponenten der SVP den AHV-Steuer-Deal. Entsprechend
zahlreich waren auch die von ihnen vor der Behandlung durch die WAK-NR
eingereichten Änderungsvorschläge. Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) wurde
nicht müde zu betonen, dass der «Kuhhandel» chancenlos sei. Statt der Erhöhung der
Lohnprozente sollte die AHV-Zusatzfinanzierung über die Streichung der
Kohäsionsmilliarde, eine Reduktion der Ausgaben für die Entwicklungshilfe und durch
strengere Vorgaben für die Unterstützung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen
und Sans-Papiers sichergestellt werden. Ferner schlug Nationalrat Aeschi eine
Erhöhung der Abzüge zum Beispiel für Krankenkassenprämien und Zinserträge auf
Sparkonten bei der direkten Bundessteuer vor. Dies blieb jedoch nicht der einzige
Vorschlag des SVP-Fraktionspräsidenten. Unter anderem schlug er zudem vor, die
bereits sehr umfassende Vorlage noch zu vergrössern: Da die Reform der
Unternehmenssteuern direkt mit dem Finanzausgleich (NFA) verbunden ist, soll die
Steuervorlage 17 um den Kompromiss der Finanzdirektoren zur NFA ergänzt werden. 
Gleich mehrere Seiten brachten schliesslich eine bereits häufiger geäusserte Forderung
wieder ins Spiel: Die FK-NR, die SGK-NR sowie Grünen-Präsidentin Regula Rytz (gp, BE)
reichten Anträge auf Aufteilung des AHV-Steuer-Deals in zwei miteinander verknüpfte
Entwürfe ein. Diese sollten nur gemeinsam in Kraft treten können, jedoch würde falls
nötig über beide getrennt abgestimmt. So könne die bisherige «demokratiepolitisch
fragwürdige» Vorgehensweise korrigiert werden, erklärte Rytz. 

Die WAK-NR hatte folglich in ihren darauffolgenden Sitzungen unzählige Anträge zu
behandeln, ihr Urteil fiel jedoch zu beinahe allen negativ aus. Mitte August lehnte sie
den Antrag der FK-NR zur Zusatzfinanzierung der AHV über eine
Mehrwertsteuererhöhung deutlich ab, weil dadurch eine Verfassungsänderung und
somit ein obligatorisches Referendum nötig würden. Sie entschied sich überdies unter
anderem gegen Anträge auf Streichung der sozialen Kompensation, auf Erhöhung der
Teilbesteuerung der Dividenden oder auf eine Verschärfung des Gemeindeartikels.
Auch eine Aufteilung des Vorschlags befürwortete sie nicht, da sie eine einzige Vorlage
für transparenter hielt als zwei separate Vorlagen. Das «Volk sei in der Lage, die Reform
als Ganzes zu beurteilen», erklärte sie in ihrer Medienmitteilung. Anfang September
entschied sich die WAK-NR zusätzlich gegen Änderungsvorschläge beim Steuerteil der
Vorlage: Sie wollte keine Änderungen an der Patentbox oder am Abzug für Forschung
und Entwicklung; und auch eine Zulassung des Abzugs für Eigenfinanzierung für alle
oder zumindest für weitere Kantone hiess sie nicht gut. Einzig bezüglich des
Kapitaleinlageprinzips (KEP) entschied sie, dass Kapitalreserven von seit Annahme der
USTR II zugezogenen Unternehmen von der Rückzahlungs- und Teilliquidationsregel zu
befreien seien. Folglich unterstützte die WAK-NR den Vorschlag ihrer
Schwesterkommission weitgehend. Dies überraschte zahlreiche Medien insofern, als
aufgrund der Mehrheit der SVP und der FDP in der Kommission die Zukunft des AHV-
Steuer-Deals vor der abschliessenden Kommissionssitzung als höchst ungewiss gegolten
hatte. 
Nach diesem Entscheid der WAK-NR gab sich die SVP-Fraktion jedoch noch nicht
geschlagen. In ihrer kurz darauf stattgefundenen Fraktionssitzung bemühten sich die
SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier darum, die Fronten zu schliessen. Hatten
sich einige Mitglieder der SVP-Fraktion, allen voran Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR), anfangs noch für den AHV-Steuer-Deal ausgesprochen, liess nun auch sie
verlauten, sie hätte die von der WAK-NR abgelehnten Änderungen bevorzugt.
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Fraktionspräsident Aeschi erklärte, dass die SVP-Fraktion einen Rückweisungsantrag an
den Bundesrat stellen werde, wobei dieser einen neuen Vorschlag ausarbeiten solle,
den Aeschi bereits skizzierte: Nach einer siebenjährigen Übergangsfrist sollten die
Steuerprivilegien abgeschafft werden. Die Kantone könnten dann nach eigenem
Ermessen die bisher geplanten Steuererleichterungen einführen und erhielten dazu
wiederum einen höheren Anteil an den Bundessteuern. Dieser Vorschlag der SVP stiess
auf breite Kritik. Nationalrat Leo Müller (cvp, LU) zum Beispiel bezeichnete ihn als
«utopisch» und als «Provokation» für die Linke, da die Vorlage beinahe identisch sei
mit der abgelehnten USR III. 

Kurz vor der Behandlung der Vorlage im Nationalrat war die Ausgangslage somit noch
immer sehr unübersichtlich. Wie die Medien beschrieben, verliefen die Spaltungen
nicht mehr wie bei der USR III zwischen Linken und Bürgerlichen, sondern innerhalb der
Blöcke und Parteien. So sei noch immer nicht klar, wie geeint die SVP gegen die Vorlage
sei. Bei der FDP würden sich vor allem die Jungliberalen – so wie generell beinahe alle
Jungparteien – gegen den Deal aussprechen, bei der SP lehne der linke Flügel die
Steuererleichterungen ab, genauso wie die Grünen. Die BDP und die GLP missbilligten
die Verknüpfung von AHV und Steuerreform und weder Wirtschaftsverbände noch
Gewerkschaften konnten sich im Vorfeld der Parlamentsdebatte auf eine gemeinsame
Linie einigen. Mit Spannung wurde folglich die Nationalratsdebatte in der Herbstsession
2018 erwartet. 2

Anfang 2019 stimmte auch die WAK-NR der durch den Ständerat erfolgten Änderung
der Motion Jauslin (fdp, AG) für eine Harmonisierung der Zinsen bei
Bundessteuererlassen mit 17 zu 8 Stimmen zu. Eine Minderheit beantragte dem
Nationalrat hingegen, die geänderte Motion abzulehnen: Sie befürchtete, dass der
Bundesrat die Verzugs- und Vergütungszinsen durch den Verzicht auf deren Anbindung
an die Marktentwicklung auf 5 Prozent und nicht auf die gewünschten 3 Prozent
festsetzen werde. Stattdessen sollten die Ratsmitglieder der parlamentarischen
Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 16.470) vertrauen, mit der die Verzugszinsen an die
Marktzinsen angepasst werden sollen, erklärte Thomas Aeschi (svp, ZG) für die
Minderheit im Nationalrat, der die geänderte Motion in der Frühjahrssession 2019
beriet. Matthias Jauslin zeigte sich in der Folge besorgt um die Harmonisierung der
Verzugszinsen der verschiedenen Steuern, die in der Initiative nicht enthalten ist.
Finanzminister Maurer betonte, die geänderte Motion Jauslin bei Annahme zusammen
mit der parlamentarischen Initiative Regazzi behandeln zu wollen. Der Nationalrat folgte
der Mehrheit mit 118 zu 65 Stimmen und nahm die geänderte Motion Jauslin an. 3

MOTION
DATUM: 30.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

«Der Bundesrat will für einmal nicht die Welt verbessern, (...) er will ein ganz kleines
Steuerproblem lösen», beteuerte Finanzminister Maurer gegen Ende der
nationalrätlichen Debatte zur Erhöhung des Steuerabzugs von Kosten für die
Betreuung von Kindern durch Dritte in der Frühjahrssession 2019. Der Bundesrat hatte
beabsichtigt, im Rahmen seiner Fachkräfte-Initiative den Steuerabzug für externe
Kinderbetreuung zu erhöhen, um so für Personen mit hohen Einkommen Anreize zu
schaffen, sich trotz Kindern stärker in die Arbeitswelt zu integrieren. Finanzminister
Maurer rechnete mit etwa 2500 Vollerwerbsstellen, die so besetzt werden könnten. Das
beschränkte Zielpublikum der Massnahme erachteten aber verschiedene
Kommissionsminderheiten als diskriminierend – diese reichten folglich weiterführende
Vorschläge ein. 
Den Anfang machte Jacqueline Badran (sp, ZH) mit einem Rückweisungsantrag an die
WAK-NR: Diese solle anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung einen
Systemwechsel hin zu einem Gutschriftensystem für Kinder einrichten, durch das
Familien unabhängig von Lebensform und Einkommen für jedes Kind eine Gutschrift
erhielten. Die bisherigen Kinderabzüge sollten hingegen gestrichen werden. Dadurch
könne die Ungleichbehandlung der Familien aufgrund ihrer Einkommenshöhe durch die
bisherige Regelung korrigiert werden. Der Nationalrat folgte diesem Antrag nicht und
sprach sich mit 134 zu 54 Stimmen für Eintreten aus. 
Regula Rytz (gp, BE) erachtete Familien mit hohen Einkommen durch die aktuelle
Regelung als benachteiligt, da diese die Betreuungsplätze durch ihre Steuern
finanzierten, selbst aber keine finanzielle Unterstützung erhielten und die vollständigen
Betreuungstarife bezahlen müssten. Daher wollte sie diese Familien entlasten, indem
der vom Bundesrat vorgesehene Abzug auf die Betreuung in institutionellen
Betreuungsformen wie Kitas, Tagesschulen, Tagesfamilien oder Tagesmütter begrenzt
würde. Dadurch könne überdies verhindert werden, dass die Kosten von privat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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angestellten Nannys, die überdies Hausarbeit verrichteten, ebenfalls abgezogen werden
könnten, argumentierte Rytz. Ihr Antrag fand jedoch nur in der SP und bei den Grünen
Unterstützung und wurde mit 139 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) verworfen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) argumentierte mit einer Ungleichbehandlung
verschiedener Familien: Er kritisierte, dass die Vorlage nur jenen Familien
Betreuungsabzüge gewähre, die ihre Kinder gegen Entgelt fremdbetreuen liessen.
Familien, die ihre Kinder selbst betreuten oder private Lösungen gefunden hätten,
würden so diskriminiert. Darum schlug er vor, den Abzug der
Kinderdrittbetreuungskosten auch dann zu gewähren, wenn keine direkten Kosten
anfielen. Diese Lösung – gemäss Kommissionssprecherin Kathrin Bertschy (glp, BE) von
der Kommission als Neuauflage der SVP-Familieninitiative eingestuft – fand nur bei
einem Grossteil der SVP-Fraktion, der Hälfte der CVP/EVP-Fraktion und bei einem
Mitglied der BDP Anklang und wurde folglich mit 116 zu 74 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 
In eine ähnliche Richtung ging der Einzelantrag Kutter (cvp, ZH), der die allgemeinen
Kinderabzüge, also unabhängig von der Betreuungssituation der Kinder, von CHF 6'500
auf CHF 10'000 erhöhen wollte. Trotz des Einwands des Finanzministers, dass ein
Vorschlag, der CHF 350 Mio. koste, nicht einfach angenommen werden könne, ohne
dass er zuvor in der Vernehmlassung gewesen sei, stimmte ihm der Rat mit 100 zu 92
Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu: Die Fraktionen der SVP und der CVP/EVP sowie eine
Mehrheit der BDP-Fraktion stellten sich hinter die höheren Kinderabzüge. 
In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 131 zu 48 Stimmen (bei 14
Enthaltungen) für die Vorlage aus. Die Nein-Stimmen stammten von den Mitgliedern der
SP, von einem Teil der Grünen sowie von einzelnen SVP-Mitgliedern. 4

In der Sondersession im Mai 2019 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des
Kantons Freiburg für eine allgemeine Steueramnestie. Die WAK-NR hatte zuvor mit 16
zu 8 Stimmen beantragt, aufgrund der Verletzung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit
durch Steueramnestien sowie aufgrund ihrer negativen Folgen für die Steuermoral auf
Folgegeben zu verzichten. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) setzte sich dafür ein, dass
die Kantone die Möglichkeit erhielten, kantonale Steueramnestien durchzuführen. Mit
102 zu 75 Stimmen entschied sich der Nationalrat wie zuvor bereits der Ständerat gegen
Folgegeben und lehnte damit die Standesinitiative endgültig ab. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR empfahl mit 6 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) die Ablehnung der Motion
Aeschi (svp, ZG) für eine Parallelität zwischen den Verjährungsregeln der
Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den Stempelabgaben. In ihrer
Argumentation schloss sich die Kommission dem Bundesrat an und erklärte in ihrem
Bericht unter anderem, sie sehe keinen verjährungsrechtlichen Zusammenhang
zwischen den drei Steuerarten. 
In der Sommersession 2019 lehnte der Ständerat die Motion stillschweigend ab. 6

MOTION
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat das Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich. Die SGK-NR hatte in ihrer Vorberatung zwei
weitreichende Änderungen der Vorlage vorgenommen: Hatte der Bundesrat die
elektronische Durchführung von Steuerverfahren unter anderem bei der direkten
Bundessteuer noch als Möglichkeit formuliert, wollte die Kommission die Kantone zur
Einführung einer solchen Möglichkeit verpflichten. Dies stellte denn auch den Grund für
den Nichteintretensantrag Amaudruz (svp, GE) dar: Es sei nicht richtig, Digitalisierung
zu erzwingen; die Steuerzahlenden  sowie die Kantone müssten die Wahlfreiheit haben,
betonte die Minderheitensprecherin. Bundesrat Maurer warb für die bundesrätliche
Kann-Formulierung: Der Bundesrat nehme regelmässig an der
Finanzdirektorenkonferenz statt und tausche sich mit der Konferenz der kantonalen
Steuerdirektoren aus, er werde also die Kantone nicht gegen ihren Willen zu der
entsprechenden Umsetzung verpflichten. Sowohl in der Eintretensabstimmung (148 zu
45 Stimmen) als auch in der Detailabstimmung (139 zu 54 Stimmen) stellte sich der Rat
gegen die SVP-Fraktion und hinter die Formulierung der Kommission. 
Während der bundesrätliche Vorschlag der Kommission in diesem ersten Punkt nicht
weit genug ging, ging er ihr in einem weiteren Punkt hingegen zu weit, nämlich in der
Frage, ob der Bundesrat die elektronische Durchführung von Verfahren, die in seiner
Zuständigkeit liegen – also bei der Mehrwertsteuer, der Stempelabgabe, beim AIA, der
Amtshilfe und der Verrechnungssteuer –, vorschreiben können solle. Diese Kompetenz
wollte die Kommission aus der Vorlage streichen, was bei einer Minderheit Rytz (gp, BE)
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auf Widerstand stiess. Man solle hier nicht die Möglichkeit schaffen, dass sich einzelne
Unternehmen der elektronischen Durchführung entziehen könnten, argumentierte
Rytz. Der Finanzminister verteidigte die Möglichkeit des Bundesrates, die Unternehmen
zur Umstellung verpflichten zu können, da sonst in zwei, drei Jahren eine solche
Formulierung neu ins Gesetz eingefügt werden müsste, wenn eine solche Verpflichtung
dann doch erwünscht sein sollte. Wiederum folgte der Rat dem Vorschlag der
Kommissionsmehrheit und lehnte den Minderheitsantrag Rytz mit 111 zu 81 Stimmen (bei
1 Enthaltung) ab. Den Minderheitsantrag unterstützten SP, Grüne und Grünliberale. 
Überdies lagen zwei weitere Minderheitsanträge vor: Eine weitere Minderheit Amaudruz
forderte den Verzicht auf einheitliche Formulare, welche die Kommission wieder
hinzugefügt hatte, nachdem sie der Bundesrat nach der Vernehmlassung gestrichen
hatte. Mit 139 zu 53 Stimmen fand auch dieser Vorschlag ausserhalb der Reihen der
SVP-Fraktion keine Zustimmung. Des Weiteren forderte eine Minderheit Aeschi (svp,
ZG) den Verzicht auf die systematische Nutzung der AHV-Nummern durch die ESTV,
welche neu erlaubt werden sollte. Die Gefahr des Datendiebstahls sei zu hoch, wenn
die AHV-Nummer überall verwendet werde, betonte er. Finanzminister Maurer konterte
hingegen, dass es gerade bei Rentenauszahlungen am sichersten sei, wenn die ESTV
dieselbe Identifikationsnummer verwende wie die AHV-Ausgleichskassen. «Denken Sie
an die hundert Hans Müller», forderte er. Wiederum folgte der Rat mit 139 zu 53
Stimmen der Kommissionsmehrheit. Abschliessend stimmte der Nationalrat der
geänderten Vorlage mit 148 zu 45 Stimmen zu, abgelehnt wurde sie von einer Mehrheit
der SVP-Fraktion. 7

In der nationalrätlichen Debatte zur parlamentarischen Initiative Chiesa (svp, TI) für
eine Verdoppelung des Maximalabzugs für Krankenkassenprämien bei der direkten
Bundessteuer in der Wintersession 2020 wiesen die Kommissionssprechenden
Benjamin Roduit (mitte, VS) und Barbara Gysi (sp, SG) auf die weit fortgeschrittenen
Arbeiten zur Umsetzung der Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) hin. Um
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, empfahl die Kommissionsmehrheit, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Mit 121 zu 60 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) folgte der Nationalrat diesem Antrag und lehnte einen Minderheitsantrag
Aeschi (svp, ZG) auf Folgegeben ab. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

In der Sommersession 2016 ging die Beratung der Teilrevision des
Mehrwertsteuergesetzes in die zweite Parlamentsrunde. In der ersten Lesung hatten
National- und Ständerat die Stossrichtung der Teilrevision gutgeheissen, waren sich
aber nicht in allen Punkten einig geworden. Dies änderte sich auch in der zweiten
Lesung nicht. Grund dafür war die knappe Annahme (93 zu 90 Stimmen bei 5
Enthaltungen) zweier gleichlautender Einzelanträge Aeschi (svp, ZG) und Bigler (fdp, ZH)
im Nationalrat, die eine Praxisänderung beim Vorsteuerabzug forderten und diesen
auch bei Leistungen gewähren wollten, die von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind.
Dadurch könnten beispielsweise Bauherren die Vorsteuer geltend machen und müssten
diese erst beim Verkauf oder der Vermietung des Wohnhauses wieder zurückzahlen.
Finanzminister Maurer fand wenig Gefallen an diesem Vorschlag, da der Staat dadurch
"eine Art Bank" spielen müsse. Die einmaligen Mindereinnahmen schätzte Maurer auf
rund CHF 1 Mrd. Für den Antrag hatten im Nationalrat SVP, FDP und BDP gestimmt.
Ohne Chance blieb dieser Anpassungsvorschlag dafür im Ständerat. Auf Anraten ihrer
Wirtschaftskommission (WAK-SR) stellte sich die kleine Kammer oppositionslos auf die
Seite des Bundesrates. Dafür schloss sich die kleine Kammer bei der Frage über die
Besteuerung von Subventionen und Leistungen zwischen Gemeinwesen und im Bereich
der steuerfreien Grundstückkäufe dem Nationalrat an. Erstere sei, so
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR), noch nicht entscheidungsreif und bei
Letzterem könne die bisherige Praxis bestätigt werden, auch wenn man sie nicht
festschreibe. 9
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Finanz- und Ausgabenordnung

Am 8. September 2016 reichte die Finanzkommission des Nationalrats die Motion
„Keine Aufweichung der bewährten Schuldenbremse" ein. Diese beauftragt den
Bundesrat, durch eine Präzisierung der gesetzlichen Bestimmungen zur
Schuldenbremse eine Aufweichung der bisherigen Regelung zu verhindern. Als nötig
erachtete die FK-NR diese Motion, weil sie befürchtete, dass der Bundesrat aufgrund
des Tiefzinsumfeldes Überschüsse im Bundeshaushalt nicht mehr zwingend und
vollständig für den Schuldenabbau einsetzen möchte. Anzeichen für eine solche
Lockerung waren gemäss den Zuger Nationalräten Aeschi (svp, ZG) und Pezzatti (fdp,
ZG) mehrfach vorhanden: der Auftrag des Bundesrates an das EFD, eine „symmetrische
Bewirtschaftung des Ausgleichskontos" vertieft zu prüfen; der Antrag des Bundesrates
beim Voranschlag 2016, Migrationsausgaben von CHF 400 Mio. als ausserordentlich zu
verbuchen; sowie die Motion Müller (cvp, LU), die forderte, dass künftige Überschüsse
auch für die Mitfinanzierung von budgetierten Mehrausgaben im Bereich der
Sozialversicherung verwendet werden können. Eine Lockerung der Schuldenbremse
würde jedoch gemäss FK-NR beim Staat jährlich Mehrausgaben von bis zu CHF 1 Mrd.
nach sich ziehen und damit zu einer weiteren Vergrösserung der Ausgaben zulasten der
nächsten Generation führen. 

Demgegenüber argumentierte der Bundesrat, dass sein Auftrag an das EFD die
Schuldenbremse selbst nicht tangiere. So bestehe das Ziel der Schuldenbremse in
einem dauerhaften Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen, sie verlange
entsprechend eine Stabilisierung der nominellen Schulden. Stattdessen seien aber seit
2006 dank strukturellen Überschüssen Schulden in der Höhe von CHF 20 Mrd. abgebaut
worden. Diese systembedingten Budgetunterschreitungen hofft der Bundesrat in
Zukunft für andere Zwecke als ausschliesslich für die Schuldenreduktion verwenden zu
können. Er beantragte entsprechend die Ablehnung der Motion, da diese der Prüfung
dieser Frage durch das EFD vorgreifen würde. Thomas Weibel (glp, ZH) ergänzte, dass
neben der Stabilisierung der nominellen Schuld auch die konjunkturpolitische
Stabilisierung zu den Hauptfunktionen der Schuldenbremse gehöre. Dadurch, dass aber
zu hohe Fehlbeträge im Ausgleichskonto innerhalb dreier Jahre abgetragen werden
müssen, während Überschüsse nicht verwendet werden können, werde „die
konjunkturpolitische Wirkung der Schuldenbremse torpediert". Von dieser
Argumentation liess sich der Nationalrat jedoch nicht überzeugen und pflichtete mit
seinem Votum zur Annahme der Motion dem Argument von Albert Vitali (fdp, LU) bei,
wonach sich das Parlament frühzeitig gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse
positionieren müsse. 

Der Ständerat liess sich hingegen nicht auf eine inhaltliche Beratung der Motion ein,
sondern nahm einen Ordnungsantrag Graber Konrad (cvp, LU) mit 34 zu 9 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Dieser verlangte die Sistierung der Behandlung der Kommissionsmotion,
bis die WAK-SR den Bericht des Bundesrates „Zukunftsperspektiven für die Schweiz",
der auf einem Postulat Grabers beruht, beraten konnte. Der Luzerner Ständerat hatte
argumentiert, dass er mit seinem Ordnungsantrag vor allem verhindern möchte, dass
dieselbe Diskussion zweimal geführt werden müsse. 10

MOTION
DATUM: 08.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

Staatsrechnung

Im März 2015 befasste sich der Nationalrat mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Optimierung des Rechnungsmodells des Bundes (NRM). Anlass zu Diskussionen gaben
jedoch nicht die direkt geplanten Anpassungen am NRM, sondern die vom Bundesrat
neu ins Finanzhaushaltgesetz (FHG) aufgenommenen Bestimmungen zur Sparkasse
Bundespersonal (SKB). Ein Rückweisungsantrag Aeschi (svp, ZG) wollte den Bundesrat
beauftragen, eine separate gesetzliche Grundlage für die SKB zu schaffen, da das FHG
der falsche Ort sei, um das Führen einer bankähnlichen Institution durch den Bund zu
regeln. Ausserhalb der Reihen der SVP-Fraktion stiess der Antrag jedoch nicht auf
Gehör und wurde entsprechend deutlich mit 50 zu 120 Stimmen bei 1 Enthaltung
abgelehnt. Auch in der Detailberatung folgte der Nationalrat seiner Finanzkommission
(FK-NR) und nahm den Entwurf des Bundesrates, der laut Finanzministerin Widmer-
Schlumpf zu einer besseren Darstellung und zu mehr Transparenz führen soll, mit 133 zu
52 Stimmen an. In der Sommersession 2015 befürwortete dann auch der Ständerat mit
40 zu 3 Stimmen die Modernisierungen am Rechnungslegungsmodell. Die FHG-
Anpassungen werden aller Voraussicht nach Anfang 2017 in Kraft treten. 11
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CHF 2.8 Mrd. Überschuss – und trotzdem ist niemand so richtig zufrieden. So kann die
mediale und parlamentarische Reaktion auf die Präsentation der Staatsrechnung 2017
zusammengefasst werden. In der Sommersession 2018 behandelte der Nationalrat die
Staatsrechnung 2017 als Erstrat. Dabei präsentierten Mattea Meyer (sp, ZH) und Jean-
Pierre Grin (svp, VD) die ausführlichen Zahlen: Der Bund schloss das Jahr 2017 mit
ordentlichen Einnahmen von CHF 71.087 Mrd. und ordentlichen Ausgaben von CHF
68.288 Mrd. ab. Dieser gute Abschluss war insbesondere auf höhere Einnahmen als
erwartet zurückzuführen. Die Einnahmen überstiegen die Erwartungen um CHF 2.7 Mrd.
und wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um CHF 3.6 Mrd. oder 5.4 Prozent an – deutlich
stärker als das nominale BIP mit 1.4 Prozent Wachstum. Der Grund dafür lag vor allem in
den überdurchschnittlich hohen Eingängen bei der Verrechnungssteuer, bei der CHF
2.5 Mrd. mehr eingenommen wurden als im Vorjahr und CHF 2 Mrd. mehr als
veranschlagt. CHF 810 Mio. mehr als budgetiert nahm der Bund bei der direkten
Bundessteuer ein, damit sanken die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr jedoch um CHF
113 Mio. Hinzu kamen nichtfiskalische Einnahmen, namentlich die Ausschüttung der SNB
in der Höhe von CHF 568 Mio., sowie ausserordentliche Einnahmen von CHF 177 Mio.
aus Bussen der Wettbewerbskommission und aus Erträgen aus der Swissair-
Nachlassliquidation.
Tiefer als veranschlagt fielen hingegen die Einnahmen der Mehrwertsteuer aus, die zwar
um 2 Prozent auf CHF 22.9 Mrd. angestiegen waren, aber aufgrund des schwachen
Wirtschaftswachstums dennoch CHF 0.4 Mrd. unter den Werten des Voranschlags zu
liegen kamen. Auch die wie üblich stark schwankenden Einnahmen aus den
Stempelabgaben (CHF 2.4 Mrd.) wiesen trotz über 20-prozentiger Zunahme gegenüber
dem Vorjahr CHF 81 Mio. weniger auf, als vorgesehen gewesen war.
Die ordentlichen Ausgaben kamen aufgrund von Budgetunterschreitungen
insbesondere bei der sozialen Wohlfahrt (CHF 333 Mio.), beim Verkehr (CHF 155 Mio.)
sowie bei Bildung und Forschung (CHF 111 Mio.) insgesamt um CHF 380 Mio. unter dem
Voranschlag zu liegen und stiegen im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 2 Prozent an. 

Die Differenz zum Voranschlag, in dem der Bundesrat noch ein Defizit von CHF 250 Mio.
erwartet hatte, erklärte Finanzminister Maurer mit den unerwartet hohen Einnahmen
bei der Verrechnungssteuer. „Der Name „Verrechnungssteuer“ sagt es vielleicht schon
ein bisschen: Es ist die Steuer, bei der wir uns am ehesten verrechnen“, scherzte er in
der Sommersession 2018 in der Nationalratsdebatte. Ein Grossteil der
Verrechnungssteuer stamme aus den Dividendenzahlungen der Unternehmen, die
entsprechenden Rückforderungen könnten die Kantone während fünf Jahren,
Unternehmen während drei Jahren stellen. Um möglichst wenig Negativzinsen bezahlen
zu müssen, hätten die Unternehmen im 2017 ausserordentlich wenig
Verrechnungssteuern zurückgefordert – diese Rückforderungen würden aber zweifellos
noch folgen, betonte Maurer. Entsprechend habe man eine Rückstellung von CHF 2
Mrd. gebildet, ohne welche der Überschuss sogar noch höher ausgefallen wäre. 
Diese Rückstellungen gaben in der FK-NR viel zu reden. Begründet wurden sie damit,
dass durch den starken Anstieg der Einnahmen aus den Verrechnungssteuern, nicht
aber derer Rückforderungen, die finanzielle Lage des Bundes zu positiv dargestellt wird.
Die EFK hatte jedoch die Rechtmässigkeit dieser Rückstellungen angezweifelt, da sie
nicht durch die aktuelle Finanzhaushaltgesetzgebung gedeckt seien. Das EFD erachtete
jedoch Art. 3 des Finanzhaushaltsgesetzes als ausreichende gesetzliche Grundlage für
das Vorgehen und wurde darin von der Mehrheit der FK-NR unterstützt. Die
Rückstellungen wurden jedoch auch in den Medien stark kritisiert. Nationalrätin Mattea
Meyer (sp, ZH) sprach von einem „Buchungstrick“ und unterstellte dem Finanzminister,
damit das nächste Sparprogramm begründen zu wollen. Doch auch von bürgerlicher
Seite kam Kritik: CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) sprach von einem
„Paradigmenwechsel“, FDP-Nationalrat Albert Vitali (fdp, LU) fürchtete sich vor einem
Präjudiz und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) befürwortete zwar das
Vorgehen in diesem Fall, wollte aber die Rechnungslegung nicht generell anpassen. Der
Finanzminister verwies diesbezüglich jedoch auf eine Motion Hegglin (cvp, ZG), mit
deren Annahme das Parlament gefordert hatte, dass die Rechnungslegung soweit wie
möglich die tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wiedergeben soll. Trotz
dieser vorgängigen Kritik unterstützten die meisten Parteien diese Rückstellungen im
Nationalrat. Die CVP, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ), erachte diese Rückstellung zwar als
Umgehung der Schuldenbremse, fordere allerdings schon lange eine „differenzierte
Handhabung der Schuldenbremse“, wobei ihm Margaret Kiener Nellen (sp, BE) für die SP
beipflichtete.
Auf bemerkenswert wenig Kritik stiessen im Nationalrat die von der EFK festgestellten
Fehlbuchungen: 2017 war es bei der Umstellung der EDV zu Abgrenzungsfehlern und
entsprechend zu Fehlbuchungen gekommen, wodurch die Verrechnungssteuer in der
Finanzierungsrechnung 2017 um CHF 178 Mio. zu hoch angegeben worden war. Vor
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allem aber stellte die EFK fest, dass seit 2008 Abschreibungen bei Autobahnen und
Immobilien der Armee in der Höhe von insgesamt CHF 957 Mio. fehlten, wodurch die
Erfolgsrechnungen seit 2008 um insgesamt ca. CHF 500 Mio. (oder um 0.8% des
Anlagevermögens) zu gut dargestellt wurden. Die EFK erklärte entsprechend Vorbehalte
bezüglich der Staatsrechnung. Diese Fehler seien in der Staatsrechnung zu berichtigen
und der Bundesversammlung spätestens mit der Botschaft zur Rechnung 2018 zur
Genehmigung vorzulegen, forderte zudem die Finanzkommission. 
Deutlich virulenter diskutiert wurde stattdessen die Tendenz des Bundes, rot zu
budgetieren und schwarz abzuschliessen, wie es der Tages-Anzeiger formulierte.
Insbesondere Nationalrätinnen und Nationalräte der linken Ratshälfte kritisierten, dass
immer wieder umfassende Kürzungen im Voranschlag vorgenommen würden, welche
sich im Nachhinein als unnötig erwiesen: Auch im Voranschlag 2017 nahm das Parlament
gegen den Willen des Finanzministers Querschnittskürzungen bei Personal und
Informatik in der Höhe von CHF 130 Mio. vor. In einer Mehrheit der bürgerlichen
Wortmeldungen wurde jedoch auf die grossen Projekte mit hohen Kosten hingewiesen,
die 2017 budgetiert, jedoch aufgrund von Volksentscheiden nicht umgesetzt worden
seien – die Rede war allen voran von der Altersvorsorge 2020 und der USR III. Da diese
Projekte momentan im Parlament hängig seien, zukünftig jedoch kommen würden,
würden hohe Kosten anstehen – dem aktuellen Überschuss sei somit nicht zu viel Wert
beizumessen. Sinnbildlich scheint diesbezüglich das Fazit von Franz Grüter (svp, LU) zu
sein: „Wir haben hier ein sehr positives Ergebnis, dürfen uns aber nicht zu fest darüber
freuen.“ 
Einstimmig nahmen der Nationalrat (mit 185 zu 0 Stimmen) – und einige Tage später
auch der Ständerat (mit 39 zu 0 Stimmen) – den Entwurf des Bundesrates zur
Staatsrechnung 2018 an. 12

Voranschlag

Da auch nach drei Verhandlungsrunden nicht alle Budgetdifferenzen zwischen den
Räten bereinigt werden konnten, musste am 16. Dezember 2015 eine
Einigungskonferenz zum Voranschlag 2016 tagen. Diese empfahl den Räten, bei den
Ausfuhrbeiträgen für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") und
den Investitionskrediten für die Landwirtschaft dem Nationalrat zu folgen und diese
damit im Vergleich zum Budgetvorschlag des Bundesrates um CHF 26,7 Mio. bzw. CHF 5
Mio. zu erhöhen. Hingegen empfahl sie bei der Frage, ob bei den Sach- und
Betriebsausgaben des Bundes wie vom Nationalrat gefordert zusätzliche
Querschnittkürzungen in der Höhe von CHF 125 Mio. vorgenommen werden sollten, und
beim Thema der Forschungsförderung, die die grosse Kammer um CHF 5 Mio. kürzen
wollte, dem Ständerat zu folgen und auf Kürzungen zu verzichten. Der Ständerat folgte
den Empfehlungen und hiess den Vorschlag der Einigungskonferenz mit 37 zu 6
Stimmen gut. Der Nationalrat stimmte mit 92 zu 70 Stimmen für den Antrag. Eine
Minderheit Aeschi (svp, ZG), die sich mit der Einigungskonferenz nicht einverstanden
zeigte und das Budget platzen lassen wollte, war auch deshalb unterlegen, weil sich
nicht weniger als 33 Ratsmitglieder (23 SVP, 8 FDP und 2 CVP) ihrer Stimme enthalten
hatten. Damit gehörten die Bauern wie bereits im Vorjahr zu den grossen Gewinnern
der Budgetberatungen, aus denen schliesslich ein Voranschlag 2016 resultierte, der
rund CHF 94 Mio. über dem bundesrätlichen Vorschlag lag. Das Budget sah somit ein
Defizit von CHF 496 Mio. vor. Die Vorgaben der Schuldenbremse wurden mit einem
strukturellen Überschuss von CHF 104 Mio. eingehalten. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Im Differenzbereinigungsverfahren zum Nachtrag I zum Voranschlag 2017 hielten
sowohl National- als auch Ständerat bis zum Schluss an ihren Entschlüssen fest. Für die
zwei verbliebenen Differenzen wurde entsprechend eine Einigungskonferenz
einberufen, die einen Verzicht auf beide Budgetkürzungen beantragte: Mit 15 zu 8
Stimmen sprach sie sich gegen die Kürzungen bei der Bundesanwaltschaft aus,
einstimmig wurden die Kürzungen beim FISCAL-IT-Projekt abgelehnt. Die
Einigungskonferenz folgte somit in beiden Differenzen dem Ständerat, der dem
Vorschlag entsprechend auch mit 41 zu einer Stimme (keine Enthaltung) zustimmte. Im
Nationalrat äusserte Thomas Aeschi (svp, ZG) als Sprecher der Minderheit der
Einigungskonferenz seine Enttäuschung darüber, dass der Ständerat dem Nationalrat
trotz dessen Einlenken beim FISCAL-IT-Projekt bei den Kürzungen bei der
Bundesanwaltschaft nicht entgegengekommen ist. Margaret Kiener Nellen (sp, BE)
betonte hingegen noch einmal die Wichtigkeit der Bundesanwaltschaft im
internationalen Kontext und in der Terrorismusbekämpfung und bat entsprechend um
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Annahme des Vorschlags. Dennoch blieb der Nationalrat bei seiner ursprünglichen
Position und lehnte den Antrag der Einigungskonferenz mit 100 zu 90 Stimmen (keine
Enthaltungen) ab. Da bei Budgetfragen bei Uneinigkeit jeweils der tiefere Betrag zur
Anwendung kommt, setzte sich somit der Nationalrat durch. 14

Nachdem der Ständerat seine Debatte des Voranschlags 2018 nach vier Stunden
beendet hatte, machte sich tags darauf der Nationalrat zu einer schliesslich fast
zwölfstündigen Debatte inklusive Nachtsitzung auf, in deren Rahmen er über 80
Minderheitsanträge behandelte. Dies hatte bereits im Vorfeld zu Kommentaren geführt.
Finanzminister Maurer hatte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bezug auf
die Budgetdebatte geraten, ihren Schlafsack einzupacken, Ständerat Comte (fdp, NE)
verstand den „Basar“ und die „Quasi-Hysterie“ im Nationalrat als Anzeichen für dessen
fehlenden Willen zur Kompromisssuche. 
Die grosse Kammer hatte zuerst einen Rückweisungsantrag Meyer (sp, ZH) zu
behandeln, gemäss dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, den K-Faktor, den
Konjunkturfaktor, den wirtschaftlichen Prognosen anzupassen und nach oben zu
korrigieren, bei den Teuerungskürzungen die bereits im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms erfolgte Teuerungskorrektur von 0.7 Prozent in Betracht zu
ziehen sowie auf die Kürzungen im Eigenbereich und bei den gezielten Massnahmen zu
verzichten. Der K-Faktor erlaube es dem Bund, antizyklisch zu handeln, somit sollen in
konjunkturell schlechteren Situationen die Einnahmen auch einmal die Ausgaben
übersteigen dürfen. Unter Berücksichtigung des höheren K-Faktors für das Jahr 2018
sei es somit möglich, auf Kürzungen zu verzichten. Mit 134 zu 52 Stimmen (bei einer
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat jedoch gegen den Widerstand der SP- und der
Grünen-Fraktion deutlich gegen eine Rückweisung des Budgets aus. 
Die Detailberatung war anschliessend aufgrund der zahlreichen Minderheitsanträge in
sechs thematische Blöcke gegliedert. Im Allgemeinen lehnte der Nationalrat die
Minderheitsanträge auf (zusätzliche) Kürzungen von der rechten sowie auf eine
Reduktion der beantragten Kürzungen von der linken Ratsseite beinahe durchgehend
ab und folgte mehrheitlich dem Ständerat. Im ersten Block zu den
Querschnittsmassnahmen wurden nur wenige Differenzen zum Ständerat geschaffen.
Eine davon betraf die Einlage in die Publica respektive die Lohnmassnahmen beim
Bundespersonal, wie sie auch für den Nachtrag II zum Voranschlag 2017 relevant sind.
Diesbezüglich wollte Alois Gmür (cvp, SZ) mittels eines Ordnungsantrags, gemäss dem
zuerst über die Einlage in die Publica und anschliessend über die Lohnmassnahmen
abgestimmt werden sollte, sicherstellen, dass nur einer der beiden Vorschläge
angenommen würde, aber nicht beide. Das Bundespersonal solle entsprechend nicht
leer ausgehen, jedoch auch nicht übervorteilt werden. Nach Annahme des
Ordnungsantrags entschied sich eine aus Mitgliedern der SVP-, FDP- und GLP-
Fraktionen bestehende Mehrheit für den anfänglichen Vorschlag des Bundesrates, der
Lohnmassnahmen in der Höhe von knapp CHF 33 Mio., dafür keine zusätzliche Einlage
in die Publica vorsah, und schuf damit eine gewichtige Differenz zum Ständerat. Eine
weitere Differenz kam durch die Zustimmung einer nationalrätlichen Mehrheit aus
Mitgliedern der SVP-, FDP- und BDP-Fraktionen zur Änderung des Sollwerts bei der
Personalbedarfsplanung zustande: Neu darf diese nicht mehr um maximal 2 Prozent,
sondern nur noch um 1 Prozent von den budgetierten Beträgen abweichen. 
Im zweiten Block wurden die Ausgaben im Rahmen von Beziehungen zum Ausland
behandelt, wo vor allem die Umwandlung der Darlehen an die Sifem, wie sie bereits im
Rahmen des Stabilisierungsprogramms angedacht worden war, sowie die
Kürzungsanträge beim Seco und der Entwicklungshilfe für Gesprächsstoff sorgten.
Differenzen zum Ständerat wurden allerdings keine geschaffen, unter anderem lehnte
der Nationalrat einen Vorschlag seiner FK-NR zur Reduktion des Transferaufwands des
EDA um CHF 100 Mio. ab. Auch bezüglich der Umwandlung des Darlehens der Sifem in
Aktienkapital stimmte der Nationalrat nicht der knappen Mehrheit der FK-NR zu,
welche die Ablehnung der Umwandlung beantragt hatte, sondern einem
Minderheitsantrag Vitali (fdp, LU), der dem Ständerat folgen und das Aktienkapital der
Sifem zusätzlich um CHF 150 Mio. erhöhen wollte. Zuvor waren jedoch erneut Stimmen
laut geworden, welche die Umwandlung der Sifem kritisierten – von linker Seite
aufgrund der Angst, dass dadurch weniger Geld für die klassische Entwicklungshilfe
vorhanden sein könnte, und von rechter Seite, weil der Bund durch eine Umwandlung in
Aktienkapital die Hauptlast des Risikos trage. 
Der dritte Block beinhaltete die soziale Wohlfahrt und damit die im Vorfeld am
stärksten diskutierte Frage, was mit den durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen CHF 442 Mio. geschehen soll. Eine so genannte unheilige Allianz
zwischen der SVP- und der SP-Fraktion, unterstützt von der Grünen-, der GLP- sowie
von Teilen der CVP-Fraktion, entschied sich dafür, den zwei Minderheitsanträgen
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Nordmann (sp, VD) und Aeschi (svp, ZG) zu folgen (130 zu 63 Stimmen, 1 Enthaltung) und
diese Gelder der AHV zukommen zu lassen. Dies würde jedoch eine gesetzliche
Grundlage erfordern, die im Laufe des Jahres 2018 mittels einer parlamentarischen
Initiative geschaffen werden sollte. 
Deutlich mehr – wenn auch finanziell weniger gewichtige – Differenzen zum Erstrat
wurden im vierten, fünften und sechsten Block geschaffen. Bezüglich der
Landwirtschaft stellte sich der Nationalrat wenig überraschend gegen die Kürzungen
des Ständerats bei den Direktzahlungen, bei den landwirtschaftlichen
Strukturverbesserungen sowie bei weiteren kleineren Beträgen in der Landwirtschaft.
Im Bereich Bildung und Forschung folgte die grosse Kammer nicht allen Korrekturen des
Ständerats, der die Sparanstrengungen des Bundesrates vielerorts reduziert hatte,
zeigte sich aber in diesem Bereich mehrheitlich doch grosszügiger als der Bundesrat.
Dafür beschloss er, verschiedene Einrichtungen (Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, Schweizerisches Sozialarchiv, Stiftung schweizerischer
Theatersammlung, Vitrocentre de Romont und Swisspeace) von der Liste der
Forschungseinrichtungen mit nationaler Bedeutung zu streichen, ihre Finanzierung in
den Finanzplanjahren laufend zu reduzieren und schliesslich auslaufen zu lassen.
Zudem entschied sich der Nationalrat, entgegen den Beschlüssen des Ständerats, bei
den Globalbudgets der Steuerverwaltung und der Finanzkontrolle mehr und stattdessen
bei der Zollverwaltung weniger zu sparen. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der
Mehrheit der FK-NR zur Aufhebung des Büros für Konsumentenfragen. 
Insgesamt schuf der Nationalrat somit 30 Differenzen zum Ständerat und entschied
sich, CHF 225 Mio. mehr auszugeben als der Bundesrat und CHF 585 Mio. mehr als die
FK-NR vorgeschlagen hatte. Mit 124 zu 66 Stimmen aus der SVP-Fraktion (bei drei
Enthaltungen) verabschiedete er seinen Voranschlag, der ein Defizit von CHF 122 Mio.,
aber einen strukturellen Überschuss von CHF 21 Mio. beinhaltete. 15

Deutlich kürzer als im Erstrat fiel die Behandlung des Voranschlags 2021 mit
integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-2024 im Ständerat aus. Die FK-SR und
mit ihr der Ständerat pflichteten den meisten der vom Nationalrat eingefügten
Änderungen bei, etwa der Erhöhung verschiedener Kulturbeiträge in Übereinstimmung
mit der Kulturbotschaft, der Erhöhung des Kredits des NDB unter gleichzeitiger
Reduktion des Betrags für den Rüstungsaufwand oder dem Zahlungskredit für eine
Covid-Härtefallhilfe über CHF 680 Mio. als Ergänzung zum gleich hohen
Verpflichtungskredit. Anderer Meinung als der Nationalrat war die
Kommissionsmehrheit jedoch bezüglich der Ausgaben für die Vollassoziierung an
Erasmus plus, für die der Nationalrat höhere Beiträge in den Finanzplanjahren
gesprochen hatte. Stillschweigend folgte der Ständerat diesbezüglich dem Bundesrat
und verzichtete auf die Aufstockung. Auch mit den Sollwerten zur Zentralen
Ausgleichsstelle (ZAS) sowie zum Personenverkehr zeigte sich der Zweitrat nicht
einverstanden und strich diese wieder aus den Planungsgrössen. Mehr Diskussionen gab
es über die Direktzahlungen in der Landwirtschaft, bei denen die Kommissionsmehrheit
dem Bundesrat folgen und auf die Aufstockung verzichten wollte. Eine Minderheit Ettlin
(cvp, OW) beantragte hingegen, denselben Betrag bei den Direktzahlungen zu gewähren,
wie im Jahr 2019 ausbezahlt worden war, um so «den verbleibenden Bauernfamilien
nicht Einkommen wegzunehmen». Der Ständerat folgte der Minderheit Ettlin mit 22 zu
20 Stimmen, lehnte jedoch eine weitere Aufstockung um CHF 1.6 Mio. als
Sömmerungsbeiträge an die nachhaltige Schafalpung, wie sie der Nationalrat
beschlossen hatte, ab. Zusätzlich erhöhte die kleine Kammer jedoch die Zulagen zur
Milchwirtschaft. Den Umwelttechnologiekredit des BAFU, mit dem dieses die
Entwicklung von Anlagen und Verfahren zur Verminderung der Umweltbelastung fördern
kann, wollte die FK-SR weniger stark erhöhen (auf CHF 5 Mrd.) als zuvor der Nationalrat
(CHF 7 Mrd.), aber höher als eine Minderheit Knecht (svp, AG), welche dem Bundesrat
folgen wollte (CHF 4 Mrd.). Mit 23 zu 19 Stimmen setzte sich auch hier die Minderheit
durch. Eine weitere Differenz wurde beim Kinderschutz geschaffen, den der Nationalrat
im Vergleich zum Bundesrat ausbauen wollte und bei dem sich der Ständerat für einen
Kompromissvorschlag einer Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) entschied. Damit
sollten Organisationen im Bereich Kinderschutz wie Pro Juventute unterstützt werden.
Dies sei ein «sehr kleiner Betrag gegenüber den Gesamtausgaben des Bundesamtes für
Sozialversicherungen» in einem Bereich, in dem der Handlungsbedarf «nach wie vor
gross» sei, betonte die Minderheitensprecherin.
Keine inhaltliche, sondern eine taktische Absicht verfolgte Peter Hegglin (cvp, ZG), der
die Ablehnung von drei Aufstockungen von Beträgen im Bildungsbereich durch den
Nationalrat beantragte. Hier sollten die Differenzen offengelassen werden, bis die
entsprechenden Beträge in der BFI-Botschaft festgelegt worden seien. Deutlich folgte
der Ständerat diesem Vorschlag. In einem weiteren Einzelantrag verlangte Hegglin die
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Streichung der CHF 20 Mio. für Härtefälle bei den Geschäftsmieten, da das Parlament
das Geschäftsmietegesetz in der Zwischenzeit verworfen hatte. Der Ständerat folgte
ihm ohne Gegenstimme, jedoch mit 8 Enthaltungen.
Vom Nationalrat noch unbeachtet geblieben war die Frage der Regionalflugplätze, für
die eine Minderheit Würth (cvp, SG) die Aufstockung des vom Bundesrat
vorgeschlagenen Beitrags an die technischen Sicherheitsmassnahmen vorschlug. Da bei
Skyguide keine Quersubventionen mehr erlaubt seien, bestehe gemäss Alois Gmür (cvp,
SZ) bei den Regionalflugplätzen eine Unterdeckung. Diese wollte Würth durch die
Erhöhung des Beitrags in den Finanzplanjahren beheben. In diesem Bereich fänden in
Kürze Subventionsüberprüfungen statt, bei denen die Kostenfrage ebenfalls geklärt
werden solle, betonte er. Eine Beitragsreduktion im Rahmen des Voranschlags 2021
würde nun die Subventionsprüfung präjudizieren, befürchtete Würth. Finanzminister
Maurer bat in der Folge darum, die entsprechende Entwicklung im Folgejahr
abzuwarten. Mit 23 zu 19 Stimmen folgte der Ständerat jedoch der Minderheit. 
Nachdem der Ständerat dem Vorschlag von Bundesrat und Nationalrat, einen Teil der
Corona-bedingten Mehrkosten als ausserordentliche Ausgaben zu verbuchen,
stillschweigend beigepflichtet hatte, nahm die kleine Kammer den Entwurf des
Voranschlags in der Gesamtabstimmung einstimmig (mit 40 zu 0 Stimmen) an, genauso
wie auch die übrigen Bundesbeschlüsse zu den Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum
Bahninfrastrukturfonds und zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds. 16

Finanzausgleich

Auch 2013 gab es wie bereits in den Vorjahren einige Vorstösse, die auf eine Änderung
der Organisation des Finanzausgleichs zielten. Die im Vorjahr vom Ständerat
abgelehnte Schwyzer Standesinitiative (11.320) wurde 2013 vom Nationalrat sistiert, bis
der für Frühling 2014 erwartete zweite Wirksamkeitsbericht zur NFA vorliegt. Der
Schwyzer Vorschlag sieht eine neutrale Zone vor: Ressourcenschwache, aber über
genügend Eigenmittel verfügende Kantone, sollten keine Gelder erhalten. Für die
Interessen der Geberkantone und vor allem für eine verbesserte Wirksamkeit der NFA
will sich auch eine Ende 2013 eingereichte Standesinitiative des Kantons Nidwalden
einsetzen. Eine noch nicht behandelte Motion Pezzatti (fdp, ZG) (13.3170) verlangt
Mindestanforderungen für den Erhalt von NFA-Geldern und den Zwang der
Empfängerkantone zu einem rigideren Finanzhaushalt. Der Bundesrat empfiehlt die
Motion zur Ablehnung. Die NFA könne nur funktionieren, wenn die Mittel ohne
Zweckbindung ausgerichtet würden. Die kantonale Finanzpolitik müsse autonom
bleiben. Zwei bereits 2011 eingereichte Motionen Carobbio (sp, TI) (11.3262) und Fluri
(fdp, SO) (11.3504) wurden im Berichtsjahr abgeschrieben. Erstere hätte eine
progressive Gestaltung der Ausgleichsbeiträge der ressourcenstarken Kantone verlangt
während zweitere die Städte in die Evaluation der NFA einbeziehen wollte. Zwei Ende
2012 bzw. im März 2013 eingereichte Motionen Gössi (fdp, SZ) (12.3839) und Aeschi (svp,
ZG) (13.3095), die unter anderem eine Neuberechnung des Ressourcenindex unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Ressourcenstärke (z.B. unter Berücksichtigung von
Einnahmequellen, Bundessubventionen und Lebenskosten) verlangen, wurden 2013
hingegen noch nicht behandelt. Ende Jahr räumte der Bund Fehlanreize bei der NFA
ein, die mit dem neuen Wirksamkeitsbericht im Frühjahr 2014 erörtert werden würden.
Geprüft werde insbesondere die Solidarhaftung. 17
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